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* aus den meisten Festnetzen zum Ortstarif,
   Mobilfunk abweichend

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung

Herrn Hans-Hubert Smets, 
Geburtstdatum: 06.10.1953
wohnhaft Dorfstr. 14 a in 41372 Niederkrüchten

wird aufgefordert, sich zum Abholen des Bescheides 
über Widerruf waffenrechtlicher Erlaubnisse vom 
17.04.2014 umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 25.04.2014
Der Landrat

als Kreispolizeibehörde Viersen
Im Auftrag

gez.
Röder

Aktenzeichen ZA1 – 57.06.13 - 5930
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Kreistagswahl am 25.05.2014;
Sitzung des Kreiswahlausschusses zur 
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 
der Kreistagswahl sowie zur Zuteilung der Sitze

Am Mittwoch, 28. Mai 2014, findet um 17.00 Uhr im 
Lambersart-Zimmer im Forum des Kreises Viersen, 
Rathausmarkt 2, 41747 Viersen, eine öffentliche 
Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung 
des endgültigen Wahlergebnisses der Kreistagswahl 
sowie zur Zuteilung der Sitze statt. 

Tagesordnung:

1. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 
der Kreistagswahl sowie Zuteilung der Sitze nach 
§ 34 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz i.V.m. §§ 61 
Abs. 3 und 75 d Kommunalwahlordnung 

Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Viersen, 28.04.2014
Der Kreiswahlleiter:

gez.
Ottmann
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Europawahl am 25.05.2014;
Sitzung des Kreiswahlausschusses zur 
Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses 
der Europawahl im Wahlkreis Viersen

Am Mittwoch, den 28. Mai 2014, findet um 17.15 
Uhr im Forum des Kreishauses,  Rathausmarkt 2, 
41747 Viersen, Lambersart-Zimmer, eine öffentliche 
Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Feststellung 
des Wahlergebnisses der Europawahl im Wahlkreis 
Viersen statt.

Tagesordnung:

1. Bestellung des Schriftführers durch den Kreis-
wahlleiter nach § 5 Abs. 4 Europawahlordnung 

2. Verpflichtung der Beisitzer und des Schriftführers 
durch den Kreiswahlleiter nach § 5 Abs. 5 Euro-
pawahlordnung

3. Feststellung des endgültigen Ergebnisses der 
Europawahl für den Wahlkreis Viersen nach § 69 

Abs. 2 Europawahlordnung 

Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.

Viersen, 28.04.2014
Der Kreiswahlleiter:

gez.
Ottmann
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Bekanntgabe nach § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG , in der 
Fassung vom  25.07.2013, BGBl. I S. 2756) über 
die Feststellung der Umweltverträglichkeitsprü-
fungspflicht

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Er-
laubnis gem. § 8 WHG der Fa. Saint-Gobain Per-
formance Plastics Pampus GmbH, Willich

Die Fa. Saint-Gobain stellte mit Datum vom 
28.02.2014, eingegangen am 04.03.2014, einen An-
trag auf Erteilung einer wasserrechlichen Erlaubnis 
zur Absenkung von Grundwasser und Einleitung in 
ein Gewässer gem. § 8 WHG mit einer Kapazität vom 
max. 350.000 m3.

Für das Vorhaben ist gem. §§ 3 Abs. 1 Satz 1 und 3c 
Satz 1 UVPG i. V .m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 zum UVPG 
dann eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der  
zuständigen Behörde auf überschlägiger Prüfung un-
ter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten 
Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 zu berücksichtigen wären.
Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
ergeben, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu er-
warten sind.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das vorgenannte Vorhaben keine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Viersen, den 15.04.201
Kreis Viersen

Ottmann

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 566
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Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen

 1 

 
 
 
 
 
 

 
Wahlbekanntmachung 

Am 25. Mai 2014 
finden in der Bundesrepublik Deutschland  

die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 
und in Nordrhein-Westfalen 

die allgemeinen Kommunalwahlen 
statt. 

 
 
In der  

 

Burggemeinde Brüggen 
 

werden hiernach  
die Europawahl und die Wahl 
der Vertretung des Kreises (Kreistag)   Viersen                                                 sowie 
die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und  
der Vertretung der Burggemeinde    Brüggen                                  (Gemeinde-/Stadtrat)                                                                                                                                                    
gemeinsam durchgeführt. 

 
1. Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
  

2. 
 
 

Die Gemeinde ist in 
 
  

17 
allgemeine Wahlbezirke (= allgemeine Stimmbezirke für die Kommunalwahlen) einge-
teilt. 
 

  

 Bei der Europawahl wird die Wahl in folgenden allgemeinen Wahlbezirken nach Altersgruppen und Geschlecht durch-
geführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier unbedingt gewahrt: 

  

  Wahlbezirk Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 
(Straße, Nr., Zimmer-Nr.) 

  1040 Schulzentrum Brüggen  
(Grundschule) Nikolausplatz 1 

  

 

Gleiches gilt bei den Kommunalwahlen für die Wahl zum Kreistag in folgenden allgemeinen Stimmbezirken: 
 

                     Stimmbezirk                      Bezeichnung des Stimmbezirks                         Bezeichnung des Wahlraums                 
                                                                                                                                           (Straße, Nr., Zimmer-Nr.)                     

          

1040 Schulzentrum Brüggen 
(Grundschule) Nikolausplatz 1 

                    
                                                                                                                      
 
                  

 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum  
4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk (Stimmbezirk) und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekenn-
zeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei 
der Gemeindebehörde  

  
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Wahlamt, Rathaus Brüggen, Klosterstraße 38, Zimmer 011 (EG) 

 zur Einsichtnahme aus. 

 Der Briefwahlvorstand/die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung der 
Briefwahlergebnisse um 

Uhrzeit 

14.00 Uhr (Kommunalwahlen) 
15.00 Uhr (Europawahl) 

 in 
Anschrift 

Rathaus Brüggen, Klosterstraße 38, 41379 Brüggen 

 

zusammen. 
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3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. 

 

 
 
 
 

 
 

 Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubrigen. 
  

 Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche der Wahlen der Empfänger wahlberechtigt ist, soll 
bei der Wahl vorgelegt werden. 

  

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums jeweils einen amtlichen 
Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahlberechtigt sind. 

  

3.1 Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel verwendet. 
 Jeder Wähler hat eine  Stimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 
bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 

  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

  
3.2 
 

Der Wähler hat für die Bürgermeister- und die Gemeinderatswahl sowie die Landrats- und die Kreistagswahl jeweils 
eine Stimme. 

  

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
 

a) für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
b) für den Gemeinderat 
c) für den Kreistag 
 

gekennzeichnet werden. 
 

Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 

a) für die Bürgermeisterwahl: gelber Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

b) für die Gemeinderatswahl: weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

c) für die Kreistagswahl: rosa Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 
 

 

3.3 Die Stimmzettel müssen von den Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass die Stimmabgaben nicht erkennbar sind. 

 
 

4. Die Wahlhandlung sowie das im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahler-
gebnisse im Wahlbezirk (Stimmbezirk) sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Stören des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
 

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; lediglich für 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung. Die Wahlscheine sind von unterschiedlicher Farbe und werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen 
erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden.  
 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises  
  oder 
   durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
  
 

 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
 Europawahl: 
   einen amtlichen weißen Wahlschein 
   einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl 
   einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl 
  und 
 

  
einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufge-
druckt ist. 
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5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den der Wahlschein aus-
gestellt ist, gültig ist. Der Wahlschein für die Kommunalwahlen ist von gelber Farbe. 

 Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den Wahl  
   durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
  oder 
   durch Briefwahl 
 teilnehmen. 
  

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen beschaffen: 
   

 Kommunalwahlen: 
   einen amtlichen gelben Wahlschein 
   einen amtlichen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl (gelb) 
   einen amtlichen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl (weiß) 
   einen amtlichen Stimmzettel für die Kreistagswahl (rosa) 
   einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag 
   einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, auf-

gedruckt ist. 
 
 

5.3 Die gelben und roten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen 
angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die Kommunalwahlen übersenden, dass sie  
 

hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr und 
 

hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr  
 

eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden. 
 

 

6.1 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt bei der Europawahl auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 
 

  

6.2 Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafge-
setzbuch). 

  

 Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit 
einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 

  

 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlent-
scheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. 

 

Ort, Datum 

Brüggen, 23.04.2014 

Die Gemeindebehörde 

Burggemeinde Brüggen 
Der Wahlleiter 
 
gez. 
Gerd Schwarz 
Gemeindeverwaltungsdirektor 
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Flächennutzungsplan der Stadt Kempen - 48. Än-
derung
-Sonderbaufläche Nahversorgung, Schaephuy-
sener Straße-
Stadtteil Tönisberg
hier: Genehmigung und Wirksamkeit gemäß § 6 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die vom Rat 
der Stadt Kempen am 28.05.2013 beschlossene 48. 
Änderung des Flächennutzungsplans am 21.11.2013 
mit der Maßgabe, die Begründung um Ausführungen 
zur Verkehrslärmproblematik entlang der Schae-
phuysener Straße zu ergänzen, genehmigt. Der Rat 
der Stadt Kempen ist den Maßgaben der Bezirksre-
gierung zur Genehmigung der 48. Änderung des Flä-
chennutzungsplans in seiner Sitzung am 08.04.2014 
beigetreten und hat die geänderte Planbegründung 
beschlossen.

Die 48. Änderung des Flächennutzungsplans bezieht 
sich ausschließlich auf den Stadtteil Tönisberg und 
beinhaltet die Änderung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz in eine Sonderbauflä-
che mit der Zweckbestimmung „Nahversorgung“.

Der Bereich der 48. Änderung des Flächennutzungs-
plans ist im beigefügten Kartenausschnitt kenntlich 
gemacht.

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 
6 des BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird die 48. Änderung 
des Flächennutzungsplans - Sonderbaufläche Nah-
versorgung, Schaephuysener Straße- wirksam. 

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung ab 
sofort bei der Stadtverwaltung Kempen, Buttermarkt 
1, Stadtplanungsamt, während der Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Über den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung, 
der Begründung sowie der zusammenfassenden 
Erklärung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hinweise:

1. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
a) Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 
2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans,

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Kempen geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) kann eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Flächennutzungsplanänderung nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Kempen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Kempen, den 10.04.2014

Der Bürgermeister

gez. Rübo

Bekanntmachung
der Stadt Kempen
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Bereich der 48. Flächenutzungsplanänderung 
- Sonderbaufläche Nahversorgung, Schaephuysener Straße -

Stadt Kempen -Planungsamt-1:5000
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
zur Wahl des Integrationsrates der Stadt Nettetal 
am 25. Mai 2014

1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke 
der Stadt Nettetal wird in der Zeit vom 05. 
bis 09. Mai 2014 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten des Bürgerservices und zwar 
am 05.05.2014 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
am 06.05.2014 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr,
am 07.05.2014 von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
am 08.05.2014 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
am 09.05.2014 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Rathaus, Bürgerservice, Raum 101, 
Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. 

 Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat er/sie 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 
Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 

 In das Wählerverzeichnis werden alle Personen 
eingetragen, bei denen am 35. Tag vor der Wahl 
feststeht, dass sie wahlberechtigt und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 

Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist 
(05.05.2014 bis 09.05.2014), spätestens am 09. 
Mai 2014  bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister 
der Stadt Nettetal, Bürgerservice, Raum 101, 
Doerkesplatz 11, 41334 Nettetal Einspruch ein-
legen.

 Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung 

zur Niederschrift einzulegen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
04. Mai 2014 eine Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in 
der Stadt Nettetal durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Stimmbezirk oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigte/r, 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gener Wahlberechtigte/r, 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus 

einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden 
Grund die Einspruchsfrist versäumt hat;

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht 
zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden 
ist; 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Wahl erst nach der 
Einspruchsfrist entstanden ist oder sich 
herausstellt. 

6. Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 23. Mai 2014, 18.00 Uhr, bei der 
Gemeindebehörde schriftlich oder mündlich be-
antragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder 
durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 
in elektronischer Form als gewahrt. Eine fern-
mündliche Antragstellung ist unzulässig. Die 
Antragsteller müssen Familienname, Vornamen, 
Geburtsdatum und Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 

 
 Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, 

die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
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 Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

 
 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ne Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

 
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 

durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. 
Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. 

7. Mit dem weißen Wahlschein erhält der/die 
Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettel-

umschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
grauen Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 
nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 

 Wer durch Briefwahl wählt, 
- kennzeichnet persönlich den 

Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen 
Stimmzettelumschlag und verschließt 
diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl unter Angabe des Ortes 
und Tages, 

- steckt den verschlossenen amtlichen 
Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den amtli-
chen Wahlbriefumschlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief an den 

Bürgermeister. Der Wahlbrief kann dort 
auch abgegeben werden. Nach Eingang 

des Wahlbriefes beim Bürgermeister darf 
er nicht mehr zurückgegeben werden.  

Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein muss so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle abgesendet werden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
16.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

Nettetal, 23. April 2014
Stadt Nettetal

Der Bürgermeister
gez. Wagner

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 592
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Bekanntmachung
der Gemeinde Niederkrüchten

 
 

 

Bekanntmachung 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für 
die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 

und 
die Kommunalwahlen in der Gemeinde  Niederkrüchten                                                    

am 25. Mai 2014  
  

1. Das verbundene Wählerverzeichnis zur Wahl des Europäischen Parlaments und zu den Kommunalwahlen der Gemeinde 
für die Europa-Wahlbezirke/die Stimmbezirke der Kommunalwahlen                                                                                                               

 wird in der Zeit vom 5. bis zum 9. Mai 2014 während der allgemeinen Öffnungszeiten1) in  
  

 

 
Ort der Einsichtnahme2) 

Niederkrüchten-Elmpt, Laurentiusstraße 19, Rathaus, Zimmer 18  

 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.  
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk eingetragen ist. 

  

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.3) 

  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die Europawahl 
und einen Wahlschein für die Kommunalwahl hat. 

  

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens am 

 9. Mai 2014 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde/beim Ober-/Bürgermeister 
  

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Laurentiusstraße 19, Zimmer 18, 41372 
Niederkrüchten 

Einspruch einlegen. 

  

 
Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkun-
dig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizubringen oder anzugeben.  

  

3. 
 
 
 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 4. Mai 2014 eine verbunde-
ne Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kommunalwahlen sowie für eine gegebenenfalls erforderlich wer-
dende Stichwahl für die (Ober-)Bürgermeister- und/oder die Landratswahl, auf der kenntlich gemacht ist, für welche der 
Wahlen die Wahlberechtigung besteht. 

 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für die Kommunalwahlen.  

  

 

In der Wahlbenachrichtigung, sind der Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtig-
ten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein Ver-
zeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Gemeindebehör-
de 

 
Dienststelle, Gebäude, Zimmer 

Gemeindeverwaltung Niederkrüchten, Laurentiusstraße 19, Zimmer 18, 41372 Niederkrüchten 

 zur Einsichtnahme aus. 

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müssen Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu kön-
nen. 

  

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits getrennte Wahlscheine 
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  
 

        Die Kommunalwahlen und die Europawahlen  finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei den Kommunal-
wahlen und bei der Europawahl durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils gesonderte Wahlbriefe absenden. 

 
  

4.1 
 

Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl in 
dem Kreis 

Viersen 

  

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.  

4.2 
 

Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann an den Kommunalwahlen in seinem/ihrem Wahlbezirk durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirks des Wahlbezirks oder durch Briefwahl teilnehmen. 
     

  

5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

 • in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

 • nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
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  a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
bis zum 4. Mai 2014 oder die Einspruchsfrist bis zum 9. Mai 2014 versäumt haben,  

 b. 
wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Einspruchsfrist ent-
standen ist, 

 
c. wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 

Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 

 

Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch bis zum 16. Tag 
vor der Wahl (9. Mai 2014) von Amts wegen in das Wählverzeichnis eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu 
diesem Tag durch Eintragung in das Melderegister herausstellt. 
 

 
Wahlscheine können mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax 
oder E-Mail gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 

  

 Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, die  

 

• in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 23. Mai 2014, 18:00 Uhr, im Fall nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass ihnen die beantragten Wahl-
scheine nicht zugegangen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine beantragen.  
 

 
• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus den oben unter a. bis c. genannten Gründen Wahlschei-

ne erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
  

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, die mindestens 16 Jahre 
alt sein muss. 

  

6. Mit dem weißen Wahlschein für die Europawahl erhalten die Wahlberechtigten 

 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl, 

 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl, 

 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufge-

druckt ist, 

  und 

 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 

   

 Mit dem gelben Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten die Wahlberechtigten 

 • zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Ratswahl, Kreistagswahl)
4)  

 • 1. den für alle zwei Wahlen geltenden Wahlschein,   

 • 2.  je einen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl (weiß) und die Kreistagswahl (rosa), 

 • 3. den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag, 

 • 
4. einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, auf-
 gedruckt ist, 

  und 

 • ein Merkblatt für die Briefwahl. 
  

 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zum Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern.  Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

  

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für die Europa-
wahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass  
 

der Wahlbrief für die Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr, und 
 

der Wahlbrief für die Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr, eingeht. 
  

Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.  
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, die mit den Briefwalunterlagen über-
sandt werden, zu entnehmen. 
 

  

 Der rote Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert;  

der gelbe Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von *                                                        
 
 

als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert.  
Die Wahlbriefe können auch bei den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen abgegeben werden. 

  

D  der Deutschen Post AG 
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 Ort, Datum 

 

 

Niederkrüchten, den 16. April 2014  

Die Gemeindebehörde 

Der Bürgermeister 

gez. Winzen 

 

 
 
 

                                                           
1)  Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben. 
2) Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrierefrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstellen ein
 gerichtet sind, diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben. 
3) Nicht Zutreffendes streichen. 
4)  Nicht Zutreffendes entfernen; hinter den in Nr. 2. genannten Wahlen ist zweckmäßigerweise die Farbe der Stimmzettel anzuge- 

ben. 
* Angeben, von welchem Versandunternehmen der Wahlbrief für die Kommunalwahlen unentgeltlich befördert wird. 
 
 

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 601

Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal
Wahlbekanntmachung

1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in folgende 22 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl- 
bezirk
-Nr.:

Bezeichnung 
des 

Wahlbezirks

Bezeichnung 
des Wahlraums

Wahl- 
bezirk
-Nr.:

Bezeichnung 
des 

Wahlbezirks

Bezeichnung des 
Wahlraums

Bezüglich der Einteilung der Gemeinde Schwalmtal in Wahlbezirke wird auf die in der Zeit vom 23.04.2014 
bis 04.05.2014 zugestellten Wahlbenachrichtigungen verwiesen.

3. 
Die Gemeinde ist in 22 allgemeine Wahlbezirke ein-
geteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 28.04. bis 04.05.2014 zu-
gestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 18:00 Uhr im Rathaus der 
Gemeinde Schwalmtal (Zimmer 301 und 316), Markt 
20, 41366 Schwalmtal zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen   ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger ei-

nen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgege-
ben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz-
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie je-
weils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung 
des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.
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Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich  macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle 
des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in 
dem/der der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-
zirk des Kreises/der kreisfreien Stadt

 oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Wahlum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle übersenden, dass er dort spätestens 
am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europä-
ischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges  Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schwalmtal, den 21.04.2014 

Gemeinde Schwalmtal
Der Bürgermeister

In Vertretung: 
- Gather -

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 603

Bekanntmachung
der Gemeinde Schwalmtal
Wahlbekanntmachung

1. Am 25. Mai 2014 finden die Kommunalwah-
 len statt. Die Wahlen dauern von 8.00 bis 
 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 22 allgemeine Stimmbe-
 zirke eingeteilt. 

Bezüglich der Einteilung der Gemeinde 
Schwalmtal in Wahl-/Stimmbezirke wird auf 
die in der Zeit vom 23.04.2014 bis 02.05.2014 
zugestellten Wahlbenachrichtigungen verwie-
sen.

In den Wahlbenachrichtigungen sind der 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 Auf die Wahlbezirke entfallen folgende Stimm-
 bezirke:
 
Kreiswahl-
bezirk Nr.

Gemeinde-
wahlbezirk

Stimmbezirke Nr.

12 6010 – 6080
6010, 6021, 6022, 
6030, 6040, 6050, 
6060, 6070, 6080

13 6090 – 6170

6091, 6092, 6100, 
6110, 6121, 6122, 
6130, 6140, 6151, 
6152, 6161, 6162, 
6170

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr zusam-
men. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Stimmbezirkes wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und einen gültigen Ausweis zur Wahl 
mitzubringen.
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Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, 
die im Wahlraum bereitgehalten werden. Je-
der Wähler erhält beim Betreten des Wahlrau-
mes die Stimmzettel ausgehändigt. 

 Die Stimmzettel müssen vom Wähler in ei-
ner Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und 
so zusammengefaltet werden, dass nicht er-
kannt werden kann, wie er gewählt hat. 

Der Wähler hat für die Bürgermeister- und 
die Gemeinderatswahl sowie die Kreis-
tagswahl jeweils eine Stimme. 

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein 
Bewerber 

a. für das Amt des Bürgermeisters
b. für den Gemeinderat
c. für den Kreistag 

gekennzeichnet werden. 
Stimmzettel

Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:

a. für die Bürgermeisterwahl   
  Farbe: weiß 

Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck

b. für die Gemeinderatswahl   
  Farbe: gelb 

Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck

c.  für die Kreistagswahl   
  Farbe: rosa

Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung der Wahlergebnisse im Stimm-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäftes möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahl-
schein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Stimmbezirk dieses Wahlbezirkes 
oder

b) durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich 
von der Gemeinde die Briefwahlunterla-
gen (amtliche Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag – und 
dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 
Kommunalwahlgesetz).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 

Schwalmtal, den 22.04.2014 

Gemeinde Schwalmtal 
Der Wahlleiter 

- Gather -

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 604
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Bebauungsplan Nr. 89 „Königsallee/Poststraße/Park-
straße/Große Bruchstraße“ in Viersen
- Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 07.04.2014 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –planung 
beschließt:

- die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 89 
„ Königsallee/Poststraße/Parkstraße/Große 
Bruchstraße“ in Viersen gemäß § 2 BauGB

- die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 89 
„ Königsallee/Poststraße/Parkstraße/Große 
Bruchstraße“ in Viersen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB“

Hinweise zum Beschluss

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar in der 
Viersener Innenstadt in der Gemarkung Vier-
sen und wird begrenzt durch die Poststraße im 
Norden, die Parkstraße im Osten, die Große 
Bruchstraße im Süden und die Königsallee im 
Westen.

Die genaue Abgrenzung des Bereichs ist im 
Plan zeichnerisch eindeutig dargestellt und aus 
dem beigefügten Kartenausschnitt ersichtlich.
Zum Entwurf des Bebauungsplanes gehört 
eine Begründung gemäß § 2a BauGB. 

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 
7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. 2013 
S. 878) in Verbindung mit den §§ 3, 4 und 9 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

Zum Zweck der Stellungnahme liegt der Bebauungs-
planentwurf Nr. 89 „Königsallee / Poststraße / Park-
straße / Große Bruchstraße“ in Viersen, einschließ-
lich einer Begründung, in der Zeit

vom 13.05.2014 bis einschließlich 13.06.2014 

im FB 60/I – Bauleitplanung, Bahnhofstraße 23, Vier-

sen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgen-
den Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags  
vormittags von 08.00 bis 13.00 Uhr

montags bis donnerstags
nachmittags von14.00 bis 17.00 Uhr

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird dar-
auf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 89 „Königsallee/Poststraße/Parkstraße/Große 
Bruchstraße“ schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift bei der Stadtverwaltung Viersen abgegeben 
werden können. Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.
Inhaltliches Ziel des Bebauungsplanes Nr. 89 „König-
sallee/Poststraße/Parkstraße/Große Bruchstraße“ 
ist es, innerhalb des Geltungsbereiches, nachteilige 
Entwicklungen zu vermeiden und die Entwicklung 
Zentren schädlicher Nutzungen, wie z.B. Spiel- und 
Automatenhallen, Wettbüros, Sex-Shops und Bor-
dellbetriebe etc. zu regeln. Darüber hinaus verfolgt 
die Stadt mit einem übergreifenden planerischen 
Ansatz eine verträgliche Steuerung der v. g. Vergnü-
gungsstätten innerhalb des gesamten innerstädti-
schen Kernbereiches.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 89 „Königsallee/Poststraße/Park-
straße/Große Bruchstraße“ erfolgt gemäß § 13 
Baugesetzbuch(BauGB) in Verbindung mit dem 
durch die Novelle des BauGB 2013 neu eingeführ-
ten § 9 Abs. 2b BauGB. Die Grundzüge der Planung, 
gemäß § 34 BauGB, werden mit den beabsichtigten 
textlichen Ergänzungen nicht berührt, daher kann, 
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB, von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4, einem Umweltbericht nach § 
2a BauGB und einer zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen werden.

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 25.02.2014 gefasste Be-
schluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 22.04.2014
Der Bürgermeister

In Vertretung
gez. Dr. Paul Schrömbges

Erster Beigeordneter

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
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Abl. Krs. Vie. 2014, S. 606
Bekanntmachung
der Stadt Viersen
75. Änderung des Flächennutzungsplanes im Be-
reich „Landwehrstraße/Hoserfeld in Viersen
- Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB -

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 07.04.2014 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und –pla-
nung beschließt

die öffentliche Auslegung der 75. Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich „Landwehr-
straße/Hoserfeld“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB.“

Hinweise zum Beschluss

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Siedlungs-
rand des Stadtteils Viersen in der Ortslage Hoser. 
Es wird im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, im Osten durch die Grundstücke 
der Straße Im Hoserfeld und der Landwehrstraße, 
im Süden durch die Landwehrstraße selbst und im 
Westen durch den vorhandenen Wirtschaftsweg 
(Flurstück 49) begrenzt. Es beinhaltet die Flur-
stücke 50 und 222 der Gemarkung Viersen der 
Stadt Viersen und hat eine Größe von ca. 1,7 ha. 
Die dazugehörige Tauschfläche liegt im Bereich 
“Sittard/Süchtelner Feld“. (Flurstücke 13 und 14 
komplett sowie Flurstücke 18 und 314 teilweise). 
Der genaue Verlauf der Grenzen der räumlichen 
Planbereiche ist im Entwurf der Flächennutzungs-
planänderung zeichnerisch eindeutig festgesetzt 
und aus den beigefügten Kartenausschnitten er-
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sichtlich.

Das Aufstellungsverfahren zur 75. Flächennut-
zungsplanänderung im Bereich „Landwehrstraße/
Hoserfeld“ erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB paral-
lel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 
“Landwehrstraße/Hoserfeld“. Zum Entwurf dieser 
Flächennutzungsplanänderung gehört eine Be-
gründung gem. § 2a BauGB inklusive Umweltbe-
richt.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2013 (GV. NRW. 2013 S. 878) in Verbin-
dung mit den §§ 2 und 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 
1548).

Aufgrund dieses Beschlusses liegen der Entwurf 
der 75. Änderung des Flächennutzungsplans im Be-
reich „Landwehrstraße/Hoserfeld“ einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht sowie die verfügbaren 
umweltbezogenen Informationen im Fachbereich 
60-Stadtentwicklung, Bahnhofstraße 23, 41747 Vier-
sen, Rathaus, 2. Obergeschoss, während der folgen-
den Dienststunden öffentlich aus:

	montags bis donnerstags von 08:00 – 13:00 
Uhr und von 14:00 – 17:00 Uhr

	 freitags von 08:00 – 13:00 Uhr

Die Auslegung erfolgt vom 12.05.2014 bis ein-
schließlich 13.06.2014.
Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird dar-
auf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist 
Stellungnahmen zum Entwurf der 75. Änderung des 
Flächennutzungsplanes schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Stadtverwaltung Viersen abge-
geben werden können. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksich-
tigt bleiben. 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen 
zur Einsichtnahme vor:

•	 Umweltbericht als Bestandteil der Begrün-
dung (Teil B) mit Aussagen zur Berücksich-
tigung umweltbezogener Auswirkungen der 
Planung und der möglichen Betroffenheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen, der biologi-
schen Vielfalt und des Artenschutzes, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, des Landschaftsbil-

des sowie von Kultur- und Sachgütern und 
deren jeweiliger Wechselwirkungen, sowie 
die Beschreibung von Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen auf die zuvor 
genannten Schutzgüter

•	 Geruchsgutachten zur Ermittlung von Aus-
sagen über Geruchsbelastungen durch eine 
städtische Kompostierungsanlage 

•	 Schallgutachten zur Ermittlung von Lärmein-
wirkungen durch den Betrieb einer städti-
schen Kompostierungsanlage 

•	 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zur über-
schlägigen Prognose über das betroffene Ar-
tenspektrum unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Wirkfaktoren des  Vorhabens

•	 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, u.a. 
mit der Beschreibung zur Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes, der Analyse von zu 
erwartenden Konflikten sowie der Beschrei-
bung von Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung oder zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation von Beeinträchtigungen inkl. 
Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung und 
Maßnahmenplan 

•	 Versickerungstechnische Bodenuntersu-
chung zur Ermittlung  der hydrogeologischen 
Beschaffenheit des Bodens in Bezug auf die 
Versickerungsfähigkeit 

•	 Abschlussbericht einer archäologischen 
Sachverhaltsermittlung mit der Dokumentati-
on mäßig erhaltener Fundstellen eisenzeitli-
cher Siedlungsreste 

Darüber hinaus liegen folgende umweltbezogene 
Informationen in Form von Stellungnahmen zur 
Einsichtnahme vor:

•	 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land mit einem Hinweis auf das Plangebiet als 
archäologische Verdachtsfläche und der For-
derung nach der Durchführung einer entspre-
chenden Sachverhaltsermittlung (Sondagen)

•	 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land mit der Forderung einer räumlichen 
Erweiterung der durchgeführten archäologi-
schen Sachverhaltsermittlung, um die nach-
gewiesenen eisenzeitlichen Siedlungsreste in 
ihrer Gesamtausdehnung innerhalb des Plan-
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gebiets zu erfassen 

•	 Geologischer Dienst NRW zur Erdbebenzo-
ne, zum Trinkwasserschutzgebiet, zu Landes-
grundwassermessstellen und zum Schutzgut 
Boden

•	 Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirks-
regierung Düsseldorf zum Ergebnis der Luft-
bildauswertung mit Hinweis auf einen konkre-
ten Kampfmittelverdacht 

•	 Kreis Viersen, Amt für Bauen, Landschaft und 
Planung zum Landschaftsschutz, zum techni-
schen Umweltschutz und zum Verfahren

•	 Landwirtschaftskammer NRW zum Ressour-
censchutz, zur Inanspruchnahme landwirt-

schaftlicher Flächen und zur Umsetzung des 
externen Kompensationsbedarfs

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 07.04.2014 gefasste 
Beschluss über die öffentliche Auslegung der 75. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
„Landwehstraße/Hoserfeld“ in Viersen wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 17.04.2014
Der Bürgermeister

i.V. 
gez.

Dr. Paul Schrömbges
Erster Beigeordneter
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Abl. Krs. Vie. 2014, S. 607

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Bebauungsplan Nr. 33 „Landwehrstraße/Hoser-
feld in Viersen
- Beschluss über die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB -

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung der 
Stadt Viersen hat in seiner Sitzung am 07.04.2014 
folgenden Beschluss gefasst:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung beschließt

die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Be-

bauungsplans Nr. 33 „Landwehrstraße/Hoser-
feld“ in Viersen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.“

Hinweise zum Beschluss

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Sied-
lungsrand des Stadtteils Viersen in der Orts-
lage Hoser. Es wird im Norden durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, im Osten durch die 
Grundstücke der Straße Im Hoserfeld und der 
Landwehrstraße, im Süden durch die Landwehr-
straße selbst und im Westen durch den vorhan-
denen Wirtschaftsweg (Flurstück 49) begrenzt. 
Es beinhaltet die Flurstücke 50 und 222 der Ge-
markung Viersen der Stadt Viersen und hat eine 
Größe von ca. 1,7 ha. Der genaue Verlauf der 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist im 
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Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 33 zeichne-
risch eindeutig festgesetzt und aus dem beige-
fügten Kartenausschnitt ersichtlich.

Das Aufstellungsverfahren des Bebauungspla-
nes Nr. 33 “Landwehrstraße/Hoserfeld“ erfolgt 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung 
der 75. Flächennutzungsplanänderung im Be-
reich „Landwehrstraße/Hoserfeld“. Zum Entwurf 
dieses Bebauungsplanes gehört eine Begrün-
dung gem. § 2a BauGB inklusive Umweltbericht.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. 2013 S. 878) 
in Verbindung mit den §§ 2 und 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I 
S. 1548). 

Aufgrund dieses Beschlusses liegen der Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Landwehrstraße/Hoser-
feld“ einschließlich Begründung und Umweltbericht 
sowie die verfügbaren umweltbezogenen Informatio-
nen im Fachbereich 60-Stadtentwicklung, Bahnhof-
straße 23, 41747 Viersen, Rathaus, 2. Obergeschoss, 
während der folgenden Dienststunden öffentlich aus:

	montags bis donnerstags von 08:00 – 13:00 
Uhr und von 14:00 – 17:00 Uhr

	 freitags von 08:00 – 13:00 Uhr

Die Auslegung erfolgt vom 12.05.2014 bis ein-
schließlich 13.06.2014.

Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wird dar-
auf hingewiesen, dass während der Auslegungsfrist 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 33 „Landwehrstraße/Hoserfeld“ schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Viersen abgegeben werden können. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können.

Folgende umweltbezogene Informationen liegen 
zur Einsichtnahme vor:

o Umweltbericht als Bestandteil der Begrün-

dung (Teil B) mit Aussagen zur Berücksich-
tigung umweltbezogener Auswirkungen der 
Planung und der möglichen Betroffenheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen, der biologi-
schen Vielfalt und des Artenschutzes, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, des Landschaftsbil-
des sowie von Kultur- und Sachgütern und 
deren jeweiliger Wechselwirkungen, sowie 
die Beschreibung von Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen auf die zuvor 
genannten Schutzgüter

o Geruchsgutachten zur Ermittlung von Aus-
sagen über Geruchsbelastungen durch eine 
städtische Kompostierungsanlage 

o Schallgutachten zur Ermittlung von Lärmein-
wirkungen durch den Betrieb einer städti-
schen Kompostierungsanlage 

o Artenschutzrechtliche Vorprüfung zur über-
schlägigen Prognose über das betroffene Ar-
tenspektrum unter Einbeziehung der voraus-
sichtlichen Wirkfaktoren des  Vorhabens

o Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, u.a. 
mit der Beschreibung zur Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes, der Analyse von zu 
erwartenden Konflikten sowie der Beschrei-
bung von Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung oder zum Ausgleich bzw. zur 
Kompensation von Beeinträchtigungen inkl. 
Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung und 
Maßnahmenplan 

o Versickerungstechnische Bodenuntersu-
chung zur Ermittlung  der hydrogeologischen 
Beschaffenheit des Bodens in Bezug auf die 
Versickerungsfähigkeit 

o Abschlussbericht einer archäologischen 
Sachverhaltsermittlung mit der Dokumentati-
on mäßig erhaltener Fundstellen eisenzeitli-
cher Siedlungsreste 

Darüber hinaus liegen folgende umweltbezogene 
Informationen in Form von Stellungnahmen zur 
Einsichtnahme vor:

•	 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land mit einem Hinweis auf das Plangebiet als 
archäologische Verdachtsfläche und der For-
derung nach der Durchführung einer entspre-
chenden Sachverhaltsermittlung (Sondagen)
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•	 LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land mit der Forderung einer räumlichen Er-
weiterung der durchgeführten archäologi-
schen Sachverhaltsermittlung, um die nach-
gewiesenen eisenzeitlichen Siedlungsreste 
in ihrer Gesamtausdehnung innerhalb des 
Plangebiets zu erfassen 

•	 Geologischer Dienst NRW zur Erdbeben-
zone, zum Trinkwasserschutzgebiet, zu 
Landesgrundwassermessstellen und zum 
Schutzgut Boden

•	 Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirks-
regierung Düsseldorf zum Ergebnis der Luft-
bildauswertung mit Hinweis auf einen konkre-
ten Kampfmittelverdacht 

•	 Kreis Viersen, Amt für Bauen, Landschaft und 
Planung zum Landschaftsschutz, zum techni-

schen Umweltschutz und zum Verfahren
•	 Landwirtschaftskammer NRW zum Ressour-

censchutz, zur Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen und zur Umsetzung des 
externen Kompensationsbedarfs

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung und -pla-
nung der Stadt Viersen am 07.04.2014 gefasste Be-
schluss über die öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes Nr. 33 „Landwehrstraße/Hoserfeld“ in 
Viersen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Viersen, den 17.04.2013
Der Bürgermeister

i.V. 
gez.

Dr. Paul Schrömbges
Erster Beigeordneter

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 610
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Am 25. Mai 2014 finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 8. Europäischen Parlament  
und in Nordrhein-Westfalen die allgemeinen Kommunalwahlen statt. 
In der Stadt Viersen werden die Europawahl, die Wahl der Vertretung des Kreises (Kreistag) Viersen 
und die Wahl der Vertretung der Stadt (Gemeinderat) Viersen gemeinsam durchgeführt.  

1. Die Wahlzeit beginnt um 08:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Viersen ist in 51 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April bis 05. Mai 2014 
übersandt wurden, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat.

Die Stimmbezirke gehören zu folgenden Wahlbezirken:

Stimm-
bezirk Nr.

Gemeinde-
wahlbezirk 

Nr.

Kreiswahl-
bezirk Nr.

Stimm-
bezirk Nr.

Gemeinde-
wahlbezirk 

Nr.

Kreiswahl- 
bezirk Nr.

801.1 - 801.2 801 17 814.1 - 814.2 814 20

802.1 - 802.2 802 17 815.1 - 815.2 815 20

803.1 - 803.2 803 17 816.1 - 816.2 816 23

804.1 - 804.2 804 17 817.1 - 817.2 817 21

805.1 - 805.2 805 18 818.1 - 818.2 818 21

806.1 - 806.2 806 18 819.1 - 819.2 819 21

807.1 - 807.2 807 18 820.1 - 820.2 820 21

808.1 - 808.2 808 18 821.1 - 821.2 821 22

809.1 - 809.3 809 19 822.1 - 822.2 822 20

810.1 - 810.2 810 19 823.1 - 823.2 823 22

811.1 - 811.2 811 19 824.1 - 824.2 824 22

812.1 - 812.2 812 20 825.1 - 825.2 825 22

813.1 - 813.2 813 19

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse um 15:00 Uhr im Stadthaus Viersen, 
Rathausmarkt 1, 41747 Viersen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver zeichnis 
er eingetragen ist.

Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche Wahlen der Empfänger wahlberechtigt 
ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. Ein gültiger Ausweis/Reisepass ist zur Wahl mitzubringen, damit 
sich der Wähler auf Verlangen über seine Person ausweisen kann.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraumes jeweils einen 
amtlichen Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahlberechtigt sind. 

Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er 
gewählt hat.
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3.1 Der Wähler hat für die Europawahl eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise 
ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel verwendet. 

3.2  Der Wähler hat für die Gemeinderatswahl sowie die Kreistagswahl jeweils eine Stimme.

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber

a) für den Gemeinderat
b) für den Kreistag

gekennzeichnet werden.

Stimmzettel
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt:

a) für die Gemeinderatswahl: orange  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck
b) für die Kreistagswahl:  rosa  Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest stellung der 
Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken statt; 
lediglich für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der 
Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von unterschiedlicher Farbe und werden 
jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich unterscheidbare 
Wahlbriefe abzusenden. 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem Kreis, in 
dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 • durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises
  oder
 • durch Briefwahl teilnehmen.
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen 
beschaffen:

 Europawahl:
 • einen amtlichen weißen Wahlschein
 • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl
 • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl
  und

• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist.

Der Antrag kann auch online auf den Internetseiten der Stadt Viersen (www.viersen.de)
gestellt werden.

5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für den 
der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. Der Wahlschein für die Kommunalwahlen ist von gelber 
Farbe.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an der Wahl 
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 • durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks
  oder
 • durch Briefwahl
 teilnehmen.
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen 
beschaffen:

  
 Kommunalwahlen:
 • einen amtlichen gelben Wahlschein
 • einen amtlichen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl
 • einen amtlichen Stimmzettel für die Kreistagswahl
 • einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag
 • einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt ist.
Der Antrag kann auch online auf den Internetseiten der Stadt Viersen (www.viersen.de) gestellt 
werden.

5.3 Die gelben und roten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzetteln in den richtigen 
verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig 
an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen übersenden, dass sie 

hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr und

hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr 

eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Dies gilt bei der 
Europawahl auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 Europawahlgesetz). 

 Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch).

 
 Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem 

Bereich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung 
der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

 
 Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der 

Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig.

Viersen, den 22. April 2014
Der Bürgermeister und Wahlleiter

gez.
Thönnessen

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 613
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen
1. Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Viersen statt.

Die Wahlzeit beginnt um 08:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Viersen ist in folgende 3 Stimmbezirke eingeteilt:

Stimmbezirks-
nummer

Abgrenzung Wahlraum

800.1 Stadtbezirke Dülken und Boisheim Rathaus Dülken, (Verwaltungs-gebäude II) 
Theodor-Frings-Allee 22

800.2 Stadtbezirk Süchteln Weberhaus Süchteln
Hochstr. 10

800.3 Stadtbezirk Viersen Stadthaus Viersen - Service-Center-
Rathausmarkt 1

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22. April bis 05. Mai 2014 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Stadthaus Viersen, 
Rathausmarkt 1, 41747 Viersen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl vorgelegt werden. Ein gültiger Ausweis/ Reisepass ist be-
reitzuhalten, damit sich der Wähler auf Verlangen über seine Person ausweisen kann.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen wei-
ßen Stimmzettel.

Jeder Wähler hat eine Stimme. Der Stimmzettel für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates enthält 
den Namen und Vornamen des zugelassenen Einzelbewerbers und die Namen der Listen und ggf. deren 
Kurzbezeichnung bei den Listenbewerbern. Zusätzlich werden unter den Namen der jeweiligen Liste die 
ersten fünf auf der Liste genannten Bewerber angegeben.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie er gewählt 
hat. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest stellung 
der Wahlergebnisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Stimmbezirk der Stadt Viersen oder durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Stadt Viersen die Briefwahlunterlagen (amtlicher 
Wahlschein, amtlicher Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag) beschaffen. Der Antrag kann auch online auf den Internetseiten der Stadt Viersen (www.viersen.
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de) gestellt werden.
Der amtliche rote Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zu über-
senden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16:00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Be-
reich mit einem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Gebäudeeingang jede Beeinflussung der 
Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

Viersen, den 22. April 2014
Der Bürgermeister und Wahlleiter

gez. 
Thönnessen

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 616

Bekanntmachung
der Stadt Willich
über die Aufstellung und Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 27 III S – Kleine Frehn 
– 
1. Änd., 2. vereinfachte Änd.. 

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am 
19.03.14 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) bekannt 
gemacht am 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), in der 
derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 Abs. 
1 und § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) be-
kannt gemacht am 23. September 2004 (BGBl. I. S. 
2414) in der derzeit gültigen Fassung die Aufstellung 
und Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 27 
III S – Kleine Frehn – 1. Änd., 2. vereinfachte Änd. 
beschlossen.

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Aufgrund dieses Beschlusses liegt der 
Bebauungsplanentwurf mit Begründung gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit 

vom 07.05.14 bis 13.06.14

im Technischen Rathaus der Stadt Willich, 
Geschäftsbereich Stadtplanung, Rothweg 2 in 47877 
Willich, Zimmer 006 wie folgt zur Einsicht öffentlich 
aus:
Montags, dienstags und donnerstags   

von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

mittwochs    von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

freitags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB Stellungnahmen schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift bei der o. g. Dienststelle abgegeben 
werden. Über Stellungnahmen beschließt der Rat der 
Stadt Willich.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Plan unberücksichtigt 
bleiben können und, dass ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
gelten gemacht werden können.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll nicht 
durchgeführt werden. 

Willich, den 22.04.14

Der Bürgermeister
In Vertretung

Gez. Martina Stall
Techn. Beigeordnete
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Der künftige Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 27 III S – Kleine Frehn – 
1. Änd., 2. vereinfachte Änd. – ist aus dem nachfolgend abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich.

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 617

Bekanntmachung
der Stadt Willich
über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 
S – Korschenbroicher Straße/Willicher Straße - und 
die Durchführung des Verfahrens der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) des Baugesetzbuches 
(BauGB).

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am 
22.01.2014 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), be-
kannt gemacht am 14.07.1994 (GV NW S. 666) in 
der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht 
am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit gülti-
gen Fassung die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 44 S – Korschenbroicher Straße/Willicher Straße 
- beschlossen.

In gleicher Sitzung wurde der Beschluss zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 
BauGB gefasst.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 
werden in einem öffentlichen Darlegungs- und 
Anhörungstermin, an dem jedermann teilnehmen 
kann, erläutert. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben. 

Der Darlegungs- und Anhörungstermin findet statt 
am: 

Montag, 12.05.2014
in der Kulturhalle Schiefbahn

Schulstraße 1

und beginnt um 18.00 Uhr

Der Bebauungsplanentwurf kann in der Zeit vom 
07.05.2014 bis 23.05.2014 im Technischen Rathaus 
der Stadt Willich, Geschäftsbereich Stadtplanung, 
Zimmer 006, Rothweg 2, in 47877 Willich-Neersen, 
während der folgenden Dienststunden eingesehen 
werden:

Montags, dienstags und donnerstags   
von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
mittwochs    von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
freitags  von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Äußerungen zu den Planungen können vom 
07.05.2014 bis 23.05.2014 schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift im Geschäftsbereich Stadtplanung 
der Stadt Willich vorgebracht werden. Die Möglichkeit 
zur Äußerung besteht auch während des öffentlichen 
Darlegungs- und Anhörungstermines. 

Eingegangene Äußerungen werden dem 
Planungsausschuss der Stadt Willich zur Beratung 
vorgelegt. Die abschließende Beratung und 
Beschlussfassung erfolgt durch den Rat der Stadt 
Willich nach Abschluss der öffentlichen Auslegung.
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Mit Ablauf des 23.05.2014 ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit abgeschlossen.

Der künftige Geltungsbereich ist aus der nachfolgen-
den Planskizze ersichtlich. 

Willich, 22.04.2014
Stadt Willich

Der Bürgermeister
In Vertretung

Gez. Martina Stall   
Techn. Beigeordnete

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 618

Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3101102238

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 28.04.2014
  Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 619

Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft 
Viersen-Süchteln

1.) Haushaltssatzung

für das Geschäftsjahr 2014/2015 (01.04.2014- 
31.03.2015)

Auf Grund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes 
für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Juli 1978 (GV NW S. 318 
des § 8 Abs. 2 Buchstabe a) und des § 14 Abs. 1 der 
Satzung der Jagdgenossen-schaft Viersen- Süch-
teln vom 30. Mai 1980 hat die Genossenschaftsver-
sammlung der Jagdgenossenschaft am 09.04.2014 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:
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Hiermit lade ich die Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Kem-
pen-St. Hubert zu einer öffentlichen Genossen-
schaftsversammlung ein.

Sie findet statt am Montag, dem 02. Juni 2014 um 
19.30 Uhr in der Gaststätte Poststuben, (großer 
Saal) Königsstr. 14, 47906 Kempen-St. Hubert.

TAGESORDNUNG:

1. Bericht über die Sitzung des Jagdvorstandes

2. Billigung der Niederschrift der Genossenschafts-
versammlung vom 25. März 2013

3. Bericht über die Rechnungsprüfung für das Ge-
schäftsjahr 2013/2014

4. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 
2013/2014

5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Ge-
schäftsjahr 2014/2015

6. Neuwahl des Jagdvorstandes

7. Neuwahl des Schriftführers und seines Vertreters

8. Neuwahl von 2 Rechnungsprüfern und deren 
Vertretern

9. Mitteilungen und Anfragen

Es wird darauf hingewiesen, dass nach den Bestim-
mungen der Satzung der Jagdgenossen-schaft Kem-
pen-St. Hubert

a) besondere Einladungen an die Jagdgenossen 
nicht ergehen,

b) die Jagdgenossenschaftsversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Jagdge-
nossen beschlussfähig ist,

c) jeder Jagdgenosse sich durch eine volljährige 
und geschäftsfähige Person unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht vertreten lassen kann. Der 
bevollmächtigte Vertreter darf jedoch höchstens 
fünf Jagdgenossen vertreten.

Kempen, den 22. April 2014
gez

(Rübo)
Vorsitzender des
Jagdvorstandes
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Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2014/2015 
wird

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf    42.442,01 €
in der Ausgabe auf   42.442,01 €

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf    42.802,01 €
in der Ausgabe auf   42.802,01 €

festgesetzt.

2.) Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Ge-
schäftsjahr 2014/2015 wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit 
vom 05.05.2014- 19.05.2014 bei der Schriftführerin 
Christina Kothes, Mosterzstraße 48, 41749 Viersen 
aus.

Viersen- Süchteln, den 09.04.2014

Jagdgenossenschaft Viersen-Süchteln
 gez. Ernst- Wilhelm Schüring

- Vorsitzender-
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Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft 
Vorst-Schmitzheide
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustel-
lung

Herr Heino Rahmen,
Dülkener Straße 120, 41844 Wegberg, wird aufge-
fordert, sich zum Abholen ihres Fahrzeuges, Roller, 
Baotian BT 50QT-9, 171 KNF, umgehend zu melden. 

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid 
im Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nor-
drhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510) 
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom 
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952 
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen Fas-
sung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung 
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht 
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3, 
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 
- 12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 
08:30 - 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

 
Viersen, 28.04.2014

Der Landrat
als Kreispolizeibehörde

Viersen
Im Auftrag

gez.
Alberts

ZA 1 – 57.01.59 – 78/14 (B)
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